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Die Aussichten fiir die siebente AHV-Revision

Bisherige Entwicklung

(G.B.) Im Jahre 1966 hat die Eidgendssische Alters- und Hinterlassenenversiche-
rung gemal Bericht des Zentralen Ausgleichsfonds (ZAF) ordentliche und auBler-
ordentliche Renten im Betrage von 1724 Millionen, respektive fast 13/ Milliarden
Franken, ausgerichtet. Das ist fast genau zweieinhalbmal soviel wie im Jahre
1960.

Nach den Vorausberechnungen werden die Ausgaben der AHV im Jahre 1985
hart an die Drei-Milliarden-Grenze herankommen, und zwar ohne da} an der
geltenden Ordnung auch nur das Mindeste gedndert wiirde, d. h. ohne da@} die
heutigen Renten erhoht wiirden.

Das ist eine Gesamtentwicklung der AHV, die sich bei der Schaffung des
Versicherungswerkes niemand hat traumen lassen und die nur dank der beispiel-
losen wirtschaftlichen Entwicklung des Landes moéglich gewesen ist. Aber: hat
auch der einzelne Versicherte, haben vor allem die Rentenbeziiger an dieser
Entwicklung Anteil gehabt, hat sich die AHV nicht nur finanziell, sondern auch
ihrem sozialen Wert nach entwickelt?

Seit der Einfithrung der AHV im Jahre 1948 ist der Index der Konsumenten-
preise bis Ende 1965 um 35 Prozent gestiegen. Demgegeniiber ist die Mindest-
rente der AHV im gleichen Zeitraum um 215 Prozent und die Héchstrente um
113 Prozent erhéht worden. Durch die sukzessiven Rentenerhéhungen ist dem-
nach nicht nur die eingetretene Teuerung ausgeglichen worden und der urspriing-
liche Wert der Renten erhalten geblieben, sondern es sind — ganz abgesehen von
weiteren Verbesserungen — ins Gewicht fallende reale Rentenerhéhungen durch-
gefithrt worden. Seither ist zwar die Teuerung weiter gestiegen, aber auch sie ist
durch die zehnprozentige Erhohung der Renten auf den 1.Januar 1967 fast
vollstindig ausgeglichen worden.

Weitere Rentenverbesserungen notwendig

Bei aller Anerkennung der bisherigen Entwicklung kann nicht iibersehen werden,
daB die Rentenleistungen fiir den einzelnen Versicherten und Rentenbeziiger
immer noch sehr bescheiden sind. Nach der auf anfangs 1967 durchgefiihrten
zehnprozentigen Rentenerh6hung belauft sich die Altersrente fiir Einzelpersonen
im Minimum auf 1650 Franken und im Maximum auf 3520 Franken jahrlich, fiir
Ehepaare im Minimum auf 2640 und im Maximum auf 5632 Franken jahrlich.
DaB3 sich mit solchen Betrigen auch der bescheidenste Lebensbedarf nicht
bestreiten 148t, ist in die Augen springend.

Diesen Feststellungen gegentiber auf den Basischarakter der AHV zu verweisen,
hilft nicht viel, wenn man weiB3, daB3 es immer noch eine sehr hohe Zahl von Ren-
tenbeziigern gibt, die auf die Renten der AHV allein oder fast allein angewiesen
sind. Genauere Aufschliisse wird hier die im Gange befindliche neue Pensions-
kassenstatistik bringen. Das Bundesgesetz tiber Erganzungsleistungen zur AHV
wirkt sich nur fiir diejenigen aus, die mit allen ihren Existenzmitteln unter den
sehr tief festgelegten Einkommensgrenzen bleiben.
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Der Charakter der hauptsdchlichsten Vorstife

Die hauptsichlichsten VorstoBe fiir die siebente Revision der AHV lassen sich
in zwei Kategorien einteilen, ndmlich in diejenigen, die auf den weiteren Ausbau
im Rahmen der geltenden Basisversicherung tendieren, und zum anderen die-
jenigen, die den Ausbau zu einer existenzsichernden Volkspension anstreben.

Zu den ersteren gehoren das Volksbegehren des Christlich-nationalen Gewerk-
schaftsbundes und die Eingabe des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes und
der Sozialdemokratischen Partei. In bezug auf die Renten verlangt die Initiative
des CNG deren Erh6hung um einen Drittel, ausgehend vom Stand nach Annahme
der Initiative in der Volksabstimmung, wihrend die Eingabe des Gewerkschafts-
bundes und der Sozialdemokratischen Partei die Erhéhung der Renten der 6.
Revision um 40 Prozent postuliert.

Den Ausbau zu einer existenzsichernden Volkspension streben in der Haupt-
sache das Postulat Vontobel, das Komitee « Gesichertes Alter» und der Vorschlag
auf eine sogenannte kombinierte Rente an, die vor allem durch Dr. Brunner-
Gyr, Zug, vertreten wird.

Die finanzielle Ausgangslage

Nach dem Durchschnittsbudget auf lange Sicht (Technische Bilanz) ergibt sich
auf Grund der geltenden Ordnung bei jihrlichen Einnahmen von 3115 Millionen
Franken und jahrlichen Ausgaben von 3531 Millionen Franken ein jahrlicher
AusgabeniiberschuBB (Technisches Defizit) von 416 Millionen Franken, was etwa
0,8 Lohnprozenten entspricht. MiiB3te auf dieses Durchschnittsbudget abgestellt
werden, so miifite allein zur Deckung des Defizits eine fast 25prozentige Beitrags-
erhéhung durchgefiihrt werden, und von weiteren Rentenerhéhungen konnte
keine Rede sein.

Die AHV wird indessen schon heute nicht mehr «auf ewig», sondern jeweilen
nur noch fiir eine Periode von 20 Jahren finanziert. Ohne Beitragserh6hung ist
indessen auch bei dieser Finanzierungsmethode eine ins Gewicht fallende Renten-
erhéhung nicht mehr mdoglich.

Auswirkung der verschiedenen Vorschlige

Wird die vom Schweizerischen Gewerkschaftsbund und der Sozialdemokrati-
schen Partei beantragte Beitragserh6hung um 25 Prozent (von jetzt 4 auf 5
Prozent) in Rechnung gestellt, so fiithrt das Volksbegehren des Christlich-natio-
nalen Gewerkschaftsbundes bei dynamischer Berechnung (die angesichts der
Antrage auf Einfiihrung der dynamischen Rente notwendig ist) dazu, daBl der
ganze Ausgleichsfonds von fast 8 Milliarden Franken in den 20 Jahren zwischen
1969 und 1989 aufgebraucht wiirde und daB dariiber hinaus ein technisches
Jahresdefizit von tiber 230 Millionen Franken entstiinde.

Demgegeniiber fiithrt die Verwirklichung der Eingabe des Gewerkschafts-
bundes und der Sozialdemokratischen Partei bis Ende 1989 zu einer weiteren
Vermehrung des ZAF um gut eine Milliarde auf 8,8 Milliarden Franken. Diese
Vermehrung ist notwendig, wenn beriicksichtigt wird, daBl zur Deckung der
Auslinderrenten schon im Jahre 1985 ein Fonds von tiber 10 Milliarden Franken
notwendig ist. Wiirde der Fonds vorher fiir Rentenleistungen — in der Hauptsache
fiir die schweizerische Wohnbevélkerung — aufgebraucht, so miiBten die Auslan-
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derrenten teilweise oder ganz, je nach der Zahl der dann noch vorhandenen
auslandischen Arbeitskrifte, aus den Beitrdgen der schweizerischen Wohnbevol-
kerung finanziert werden.

Die Verwirklichung der Vorstée, die auf eine existenzsichernde Volkspension
tendieren, wiirde in allen Fillen ebenfalls zu einem vollstindigen Verzehr des
vorhandenen Fonds bis Ende 1989 fithren. Dariiber hinaus wire aber beim
Postulat Vontobel ein Beitragssatz von 6,3 Prozent, bei den Vorschligen des
Komitees « Gesichertes Alter» ein solcher von 7,1 Prozent und fiir die kombinierte
Rente ein solcher von 6,1 Prozent notwendig.

Schluffolgerungen

Es darf deshalb festgestellt werden, daB einzig die Eingabe des Gewerkschafts-
bundes und der Sozialdemokratischen Partei realistisch mit den Gegebenheiten
der finanziellen Lage und mit den Méoglichkeiten einer tragbaren Beitragserho-
hung rechnet. Eine fiinfzigprozentige Beitragserhohung (von jetzt 4 auf 6 Pro-
zent) wirde offensichtlich fir gewisse Kreise von Versicherten an die Grenze ihrer
Tragfahigkeit anstoBen. Wichtiger aber ist der Umstand, daB sich bei einer so
weitgehenden Beitragserh6hung das heutige Ausmal3 der Solidaritit, das in der
unbeschriankten Beitragspflicht fiir das ganze Erwerbseinkommen liegt, politisch
schwerlich halten lieBe. Jede Beschrankung der Beitragspflicht wiirde der AHV
aber groBe Verluste bei den Beitragseinnahmen bringen und das finanzielle
Gleichgewicht ernstlich gefdhrden.

Vermehrte Gefihrdung Jugendlicher

«Es kommen heute vermehrt jiingere Alkoholiker in die psychiatrische Klinik
und auch stindig mehr Alkoholiker, welche bereits in jungen Jahren im Ubermaf
getrunken haben. Ferner fillt auf, da3 gerade auch Jugendliche den konzentrier-
ten alkoholischen Getrinken den Vorzug geben.» Es handelt sich hier um Fest-
stellungen von Prof. Dr. med. Kielholz, Leiter der Psychiatrischen Universitats-
klinik Basel.

Das Eidgendssische Statistische Amt mufite im Kommentar zur letzten von
ihm veroffentlichten Statistik iiber die von den schweizerischen Fiirsorgestellen
fur Alkoholgefihrdete betreuten Falle bemerken: « Die Zahl der Patienten unter
30 Jahren hat gegeniiber fritheren Jahren zugenommen und macht heute 199,
oder fast einen Finftel aller Meldungen aus.»

In ihrem Tatigkeitsbericht fiir 1966 erwidhnt die Schweizerische Zentralstelle
gegen den Alkoholismus, Lausanne, eine kleine Umfrage, die sie im Berichtsjahr
bei Fursorgestellen fiir Alkoholgefahrdete durchgefiihrt hatte. In der Industrie-
stadt Winterthur — um nur ein Beispiel zu nennen — stieg der Prozentsatz der
Schiitzlinge von 17 bis 30 Jahren, gemessen an der Gesamtzahl der jahrlichen
Neuanmeldungen, von 1952 bis 1965 von 4,5 auf 18,19%,.

Es gibt eine Reihe von Umstinden, welche diese bedauerliche Entwicklung
erkliaren, wie gewisse Einfliissse der Konjunktur: den Jugendlichen stehen heute
weit erheblichere finanzielle Mittel zur Verfigung als friither. Eine wesentliche

102



	Die Aussichten für die siebente AHV-Revision

